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Henn & Fries  
Info 

! Termine März 2010 
!

! Nachweis eines niedrigeren 
Arbeitseinkommens kann nur 
durch Vorlage des Ein-
kommensteuerbescheids ge-
führt werden 

!

UNTERNEHMEN 
! Frist für Zusammenfassende 

Meldung wird ab Juli 2010 
verkürzt 

! Jahresabschluss 2008 zum 
31.12.2009 veröffentlicht? 

! Zahlungsverzug - Höhe der 
Verzugszinsen 

 
 

Henn &.. Fries  
Lohn Info 

! Elektronischer Entgeltnach-
weis ELENA 

! ElsterLohn II ersetzt Lohn-
steuerkarte aus Papier 

! Rechtsfolgen bei illegaler 
Beschäftigung 

Termine März 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 

durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag3 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Umsatzsteuer4 10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 
Sozialversicherung5 29.3.2010 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 

dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säum-
nis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss 
so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit er-
folgt 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt wer-
den. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankar-

beitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt 
sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Bei-
tragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.3.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkommens kann nur durch Vorlage des Einkommen-
steuerbescheids geführt werden 
Falls Sie als Selbstständiger freiwillig in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert sind, sollten Sie beachten, 
dass Sie den Nachweis Ihres Einkom-
mens gegenüber der Krankenkasse nur 
durch Vorlage eines Einkommensteuer-
bescheids führen können. 
Dies verdeutlicht der folgende Fall: 
Für die Berechnung der Versicherungs-
beiträge im Jahre 2003 hatte eine AOK 
bei einem Selbstständigen die damals 
geltende Beitragsbemessungsgrenze 
zugrunde gelegt. Im Dezember 2002 
beantragte der Kläger unter Hinweis auf 
eine verschlechterte Einkommenslage     
.  
!

die Herabsetzung der von ihm zu zah-
lenden Beiträge. Er fügte eine betriebs-
wirtschaftliche Auswertung vom No-
vember 2002 und die Einkommensteu-
ererklärung für das Jahr 2001 bei. Zu 
einem späteren Zeitpunkt übersandte er 
noch eine Bilanz sowie eine Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Jahr 2001 
sowie eine betriebswirtschaftliche Aus-
wertung für das Jahr 2002. Eine von 
ihm angekündigte Übersendung des 
nächsten Einkommensteuerbescheids 
unterblieb. Daraufhin setzte die AOK 
auch für das Jahr 2004 die Beiträge 
unter Zugrundelegung der Beitragsbe- 

messungsgrenze fest. Der Kläger war 
damit nicht einverstanden und verwies 
unter Vorlage einer Kopie seiner Ein-
kommensteuererklärung auf negative 
Einkünfte im Kalenderjahr 2002 sowie 
auf eine nochmals verschlechterte 
Situation im Jahre 2003. Streitig war 
die Beitragsberechnung für die Zeit, 
für die der Kläger keinen Einkommen-
steuerbescheid vorgelegt hat. 
Das Bundessozialgericht entschied, 
dass der Nachweis eines niedrigeren 
Arbeitseinkommens nur durch Vorlage 
des Einkommensteuerbescheids ge-
führt werden kann. 
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Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der 
die Vorgaben der EU umsetzen soll. Eine der Vorgaben der EU 
ist, die Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen 
bei innergemeinschaftlichen Warenlieferungen und Lieferungen 
zu verkürzen. 
Der Entwurf sieht vor, dass ein Unternehmer bis zum 25. Tag 
nach Ablauf jedes Kalendermonats (Meldezeitraum), in dem er 
innergemeinschaftliche Warenlieferungen ausgeführt hat, dem 
Bundeszentralamt für Steuern eine Meldung (Zusammenfassen-
de Meldung) nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zu 
übermitteln, in der er die entsprechenden Angaben zu machen 
hat. 
Soweit die Summe der Bemessungsgrundlagen für innerge-
meinschaftliche Warenlieferungen weder für das laufende Ka-
lendervierteljahr noch für eines der vier vorangegangenen Ka-
lendervierteljahre jeweils mehr als 50.000 ! beträgt, kann die 
Zusammenfassende Meldung bis zum 25. Tag nach Ablauf des 
Kalendervierteljahres übermittelt werden. 
Übersteigt die Summe der Bemessungsgrundlage für innerge-     
. 

meinschaftliche Warenlieferungen und für Lieferungen im Laufe 
eines Kalendervierteljahres 50.000 !, hat der Unternehmer bis 
zum 25. Tag nach Ablauf des Kalendermonats, in dem dieser 
Betrag überschritten wird, eine Zusammenfassende Meldung für 
diesen Kalendermonat und die bereits abgelaufenen Kalender-
monate dieses Kalendervierteljahres zu übermitteln. 
Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2011 tritt an die Stelle 
des Betrags von 50.000 ! der Betrag von 100.000 !. 
Für Unternehmer, die im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuer-
pflichtige sonstige Leistungen ausgeführt haben, für die sie für 
in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger 
die Steuer dort schulden, gilt Ähnliches. 
Hinweis: Die voraussichtlich am 1.7.2010 in Kraft tretende 
Regelung wird in der Praxis Probleme aufwerfen. Falls Dauer-
fristverlängerung zur Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen 
beantragt worden ist, fallen die Abgabefristen auseinander. 
Betroffene Unternehmen müssen ab Juli 2010 die Buchfüh-
rungsunterlagen erheblich früher bei ihrem Steuerberater einrei-
chen. 

!

Frist für Zusammenfassende Meldung wird ab Juli 2010 verkürzt 

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2007 begonnen hatten, endete am 31.12.2009 die Frist zur Veröffentlichung des Jahres-
abschlusses z. B. einer GmbH oder einer GmbH & Co. KG. Bis zu diesem Stichtag mussten diese Unternehmen ihren Jahresab-
schluss 2008 beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen. 
Kapitalgesellschaften müssen nach Inkrafttreten des Gesetzes über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister 
sowie das Unternehmensregister (EHUG) mit Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen. 
Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGs von Amts wegen auffordern, den Jah-
resabschluss für nach dem 31.12.2007 begonnene Geschäftsjahre innerhalb von sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungs-
geld androhen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen 
bzw. angerechnet wird. 
Das Ordnungsgeld beträgt bei erstmaligem Nichtnachkommen der Veröffentlichung mindestens 2.500 !. Wenn nicht veröffentlicht 
wird, kann es mehrfach festgesetzt werden und bis zu 25.000 ! betragen. 

Jahresabschluss 2008 zum 31.12.2009 veröffentlicht? 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
" für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
" die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
" der Schuldner die Leistung verweigert, 
" besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem 
Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhin-
weis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße 
seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptre-
finanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2007: 
 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 
1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 
1.1. bis 30.06.2009 1,62 % 6,62 %   9,62 % 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.06.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
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Elektronischer Entgeltnachweis ELENA 
Durch das Gesetz über das Verfahren 
des elektronischen Entgeltnachweises 
(ELENA) müssen alle Arbeitgeber, außer 
für Minijobs im Haushalt, Entgeltbe-
scheinigungen ihrer Beschäftigten 
ab 2010 elektronisch an die Sozialversi-
cherungsträger weiterleiten. Damit er-
setzt ELENA ab 2012 die schriftlichen 
Bescheinigungen durch monatliche 
elektronische Meldungen. Behörden 
oder Gerichte können dann auf die zent-
ral gespeicherten Daten und damit auf 
die Einkommensdaten der Arbeitnehmer 
zugreifen. 
Die Meldung dieser Daten erfolgt über 
das bekannte DEÜV-Verfahren der So-
zialversicherung. 

 Für jeden Beschäftigten wird ein standar-
disierter Datensatz erstellt, die Daten 
werden verschlüsselt übertragen und 
gespeichert. Die Zentrale Stelle schickt 
eine Protokollmeldung an den Arbeitgeber 
zurück. 
Die Meldungen werden entweder mit dem 
Lohnprogramm des Arbeitgebers, über die 
Software des Steuerberaters oder durch 
ein Dienstleistungsunternehmen für Per-
sonalabrechnungen erstellt. Die meisten 
Lohnprogramme gewährleisten eine einfa-
che Teilnahme an ELENA. Arbeitgeber 
müssen auf der Gehaltsabrechnung ihre 
Arbeitnehmer darüber informieren, dass 
die Lohndaten ab 2010 an die Zentrale 
Speicherstelle übermittelt werden. 

!

Mit ELENA soll später für den Abruf 
von Verdienstbescheinigungen durch 
Behörden nach Ermächtigung durch 
den Antragsteller eine Schlüsselkarte 
eingesetzt werden. Hierdurch sollen 
Arbeitgeber von Anfragen zu Ein-
kommensbescheinigungen entlastet 
werden, wenn deren Arbeitnehmer 
Sozialleistungen beantragen. Außer-
dem erfährt der Arbeitgeber ab 2012 
so nicht mehr, ob der Arbeitnehmer 
Sozialleistungen beantragt hat. 
Bis 2015 wird geprüft, ob alle Be-
scheinigungen des Sozialrechts in 
ELENA eingebunden werden können. 

!

ElsterLohn II ersetzt Lohnsteuerkarte aus Papier 
Die für 2010 den Arbeitnehmern ausgestellte gelbe Lohnsteuer-
karte war die letzte ihrer Art. 
Ab 2012 wird die Lohnsteuerkarte durch das elektronische Sys-
tem ElsterLohn II ersetzt. Bereits seit einigen Jahren werden die 
Daten der Lohnsteuerbescheinigung elektronisch an die Finanz-
verwaltung übermittelt. Mit ElsterLohn II werden die lohnsteuerli-
chen Merkmale nur noch über ein elektronisches System er-
fasst. Künftig wird der Arbeitgeber mithilfe der vom Arbeitnehmer 
mitgeteilten Identifikationsnummer und dem Geburtsdatum die 
für den Lohnsteuerabzug benötigten Daten bei der Finanzver-
waltung abrufen können. Diese Daten werden in der sog. 
ELStAM-Datenbank beim Bundeszentralamt für Steuern zentral 
verwaltet. ELStAM steht für Elektronische Lohnsteuerabzugs-
merkmale. 

Für 2011 wird es keine neue Lohnsteuerkarte mehr geben. Da 
die ELStAM-Datenbank erst 2012 verfügbar ist, soll die Lohn-
steuerkarte 2010 gültig bleiben und zwar grundsätzlich ein-
schließlich der eingetragenen Freibeträge. 
Nimmt ein Arbeitnehmer 2011 zum ersten Mal eine lohnsteuer-
pflichtige Beschäftigung auf und hat daher keine Lohnsteuerkar-
te 2010, kann das Finanzamt auf Antrag eine arbeitgeberbezo-
gene Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug mit den Lohn-
steuerabzugsmerkmalen ausstellen. Zur Vereinfachung sind 
Ausnahmen geplant, z. B. soll der Arbeitgeber für Ausbildungs-
dienstverhältnisse auch ohne diese Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug 2011 die Lohnsteuerklasse I zu Grunde legen 
können. 

Rechtsfolgen bei illegaler Beschäftigung 
Täuschen die Beteiligten eines Beschäftigungsverhältnisses einen Subunternehmervertrag vor und werden deshalb für den Beschäf-
tigten keine Sozialversicherungsbeiträge und keine Lohnsteuer abgeführt, handelt es sich um einen Fall illegaler Beschäftigung, bei 
dem für die Nachberechnung der Sozialversicherungsbeiträge von einer Nettolohnvereinbarung auszugehen ist. Dies hat das Landes-
sozialgericht Rheinland-Pfalz entschieden. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig, weil das Gericht die Revision zum 
Bundessozialgericht zugelassen hat. 
Streitig war die Rechtmäßigkeit eines Beitragsbescheids, mit dem die beklagte Sozialversicherung vom Kläger Gesamtsozialversiche-
rungsbeiträge in Höhe von ca. 10.000 ! für die Beschäftigung eines Baggerfahrers nachforderte. Der Kläger berief sich darauf, zwi-
schen ihm und dem Baggerfahrer habe ein "Subunternehmervertrag# bestanden, so dass der Beschäftigte kein Arbeitnehmer gewesen 
sei. Die Umstände sprachen allerdings für eine abhängige Beschäftigung. 
Das Gericht bestätigte die Zahlungspflicht des Auftraggebers. Die bei dem Kläger durchgeführte Prüfung habe ergeben, dass er seiner 
Meldepflicht, seiner Pflicht zur Abführung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge für den Beschäftigten sowie seinen Aufzeichnungs- 
und Nachweispflichten nicht nachgekommen ist. Demnach seien die Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu Recht nachgefordert wor-
den. 
Dabei habe der Sozialversicherungsträger die Berechnung der Beitragsforderung auch korrekt vorgenommen. Insbesondere sei er zu 
Recht davon ausgegangen, dass bei der Beitragsberechnung die vom Kläger gezahlten Beträge im Sinne eines Nettoarbeitsentgelts 
zugrunde zu legen waren. Der Begriff des illegalen Beschäftigungsverhältnisses sei im Gesetz zwar nicht näher definiert, im Wege der 
Auslegung lasse er sich aber dahin gehend konkretisieren, dass darunter diejenigen Beschäftigungsverhältnisse zu verstehen sind, bei 
denen die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht befolgt werden. 
Zu Recht habe der Sozialversicherungsträger der Beitragsberechnung die Lohnsteuerklasse VI zugrunde gelegt. Schließlich habe die 
Sozialversicherung zu Recht angenommen, dass bei der Berechnung des maßgeblichen Bruttolohns im Rahmen des sog. Abtastver-
fahrens nur einmal eine Beitragserhebung auf das als vereinbart anzusehende Nettoarbeitsentgelt stattzufinden hat. Würde man hin-
gegen die auf dieser Grundlage ermittelte Steuernachzahlung wiederum als beitragsrechtlich relevanten geldwerten Vorteil einstufen 
und nochmals als Grundlage einer Beitragsforderung gegenüber dem Arbeitgeber heranziehen, entstünde eine "unendliche Spirale#, 
die dazu führen würde, dass eine konkrete Beitragspflicht nicht zu ermitteln wäre. 
Abschließend hat es das Gericht auch nicht beanstandet, dass die Sozialversicherung Säumniszuschläge auf die zu zahlenden Beiträ-
ge erhoben hat. 
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